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Vorwort

Das von Dr. Richard Ley begründete Werk erschien in 5. Auflage (2009) erstmals mit
neuen Herausgebern und grundlegender Neuausrichtung auf das universitäre Studium
als Studienbuch. Es liegt nun gründlich überarbeitet und umfangreich aktualisiert in
9. Auflage vor.

Als Mitherausgeber und Mitautor des Beitrags zum Umweltrecht ist an die Stelle von
Univ.-Prof. Dr. Alexander Proelß nach dessen Wechsel an die Universität Hamburg
Univ.-Prof. Dr. Ekkehard Hofmann (Universität Trier) getreten.

Aus dem Landesrecht behandelt das Studienbuch die Kernbereiche des Öffentlichen
Rechts der staatlichen Pflichtfachprüfung – Staatsrecht (Jutzi), Grundlagen der Ver-
waltungsorganisation und des Verwaltungshandelns (Schröder), Kommunalrecht
(Winkler), Polizei- und Ordnungsrecht (Ruthig) und Baurecht (Gurlit) – sowie weitere
Sachgebiete, die vor allem für die juristischen Schwerpunktbereiche der rheinland-
pfälzischen Universitäten bedeutsam sind – Öffentliches Wirtschaftsrecht (Ruthig),
Umweltrecht (Hofmann/Kerkmann), Landesplanungsrecht (Gurlit), Kulturrecht (Hu-
fen) und Medienrecht (Dörr).

Das Studienbuch enthält eine kompakte Darstellung der genannten Rechtsgebiete,
geht aber auch auf aktuelle und speziellere Fragestellungen ein. Die in den Voraufla-
gen enthaltene Beschränkung des Baurechts auf das Bauordnungsrecht (Gurlit) wurde
aufgegeben, um das Bauplanungsrecht in seinen examensrelevanten Grundzügen dar-
zustellen und ein Studium des öffentlichen Baurechts »aus einer Hand« zu ermögli-
chen.

In der Neuauflage werden außerdem zahlreiche aktuelle Entscheidungen, Entwicklun-
gen und Veröffentlichungen berücksichtigt, die für das Studium und die Praxis beson-
ders wichtig sind. Neben zahlreichen Beispielen, insbesondere aus der Rechtspre-
chung, wird auf weiterführendes Schrifttum hingewiesen. Nützliche Klausurhinweise
für das jeweilige Rechtsgebiet runden das Werk ab.

Das Studienbuch richtet sich primär an Studierende der Universitäten und Fachhoch-
schulen und Rechtsreferendare. Es soll aber allen, die mit Fragen des Landesrechts be-
fasst sind, insbesondere bei Gerichten, in Verwaltung, Anwaltschaft und Verbänden,
hilfreich sein. Wir würden uns schließlich freuen, würde es über diese juristischen
Kreise hinaus gewinnbringend genutzt werden können.

Die Herausgeber danken den Autoren, die ihre Kompetenz zum Gelingen des Werks
eingebracht haben. Kritik und Anregungen sind Autoren und Herausgebern gleicher-
maßen willkommen.

  

Mainz/Trier, im Februar 2021 Friedhelm Hufen
 Siegfried Jutzi
 Ekkehard Hofmann
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Grundlagen der Verwaltungsorganisation
und des Verwaltungshandelns

von Meinhard Schröder
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Einleitung
Das Verwaltungsorganisationsrecht, dessen Grundlagen in diesem Abschnitt darzu-
stellen sind, umfasst die Institutionen, die zur Erfüllung von Aufgaben der Verwaltung
des Landes und im Lande bestehen. Es verteilt diese Aufgaben auf verschiedene Ver-
waltungsträger und deren Binnenorganisation. Es etabliert Zuständigkeiten, die geeig-
net erscheinen, rechtsstaatliche und zugleich effektive Verwaltungsentscheidungen her-
vorzubringen. Schon im Hinblick auf Art. 83 ff. GG ist das Verwaltungsorganisations-
recht in starkem Maße landesrechtlich geprägt. Bei den gleichfalls zu behandelnden
Grundlagen des Verwaltungshandelns geht es um landesrechtliche Spezifika. Sie erge-
ben sich aus der Öffnung der Verwaltung für Informationsbedürfnisse, im Verwal-
tungsverfahren, in der Verwaltungsvollstreckung sowie im Widerspruchsverfahren
und Verwaltungsrechtsschutz.

Rechtsquellen
Verwaltungsorganisation

n Verfassung für Rheinland-Pfalz (BS 100–1; H/J/W, Nr. 10)
n Landesgesetz zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung (BS 200–4)

Verwaltungshandeln

n Transparenzgesetz (BS 2010 – 10; H/J/W, Nr. 29)
n Landesverwaltungsverfahrensgesetz (BS 2010–3; H/J/W, Nr. 22)
n Landesgesetz über die Zustellung in der Verwaltung (BS 2010–1; H/J/W, Nr. 20)
n Landesgesetz über die einheitlichen Ansprechpartner in Verwaltungsangelegenhei-

ten (BS 2010 – 6)
n Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (BS 2010–2; H/J/W, Nr. 21)
n Landesgesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (BS 303–1; H/J/W,

Nr. 71)

Verwaltungsorganisation
1. Grundbegriffe und Gestaltungsprinzipien. a) Verwaltungsträger. Die Verwaltungs-
aufgaben sind auf verschiedene Verwaltungseinheiten verteilt. Unter diesen sind zu-

I.

II.
1.

2.

III.

III. Verwaltungsorganisation
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nächst die Verwaltungsträger hervorzuheben. Durch diese ist festgelegt, welcher Orga-
nisation eine bestimmte Verwaltungstätigkeit letztlich zugerechnet wird – mit Konse-
quenzen unter anderem für die Beteiligung an Verwaltungsrechtsverhältnissen und im
Verwaltungsprozess. Als Verwaltungsträger in diesem Sinne kommen nur solche Ver-
waltungseinheiten in Betracht, denen die Eigenschaft einer juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts (und damit Rechtsfähigkeit) eignet oder die zumindest teilrechtsfä-
hig sind.1 Ersteres trifft auf den Staat (in Gestalt von Bund und Land) und auf Ver-
waltungseinheiten zu, die im Verhältnis zum Staat verselbstständigt und mit eigener
Rechtsfähigkeit ausgestattet sind, nämlich Körperschaften, rechtsfähige Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts. Die ausnahmsweise anzunehmende Teilrechtsfä-
higkeit eines Verwaltungsträgers knüpft demgegenüber nicht an die Eigenschaft einer
juristischen Person an, sondern an die (gesetzliche) Zuordnung genau bestimmter ver-
waltungsrechtlicher Rechte und Pflichten2, etwa im Hochschulrecht oder hinsichtlich
des Personalrates. In einem weiteren Sinne sind auch Privatrechtssubjekte, die mit ho-
heitlichen Verwaltungsaufgaben beliehen sind, Verwaltungsträger.3

b) Staatsverwaltung/Selbstverwaltung. Im Hinblick auf die Pluralität der Verwal-
tungsträger können auch in Rheinland-Pfalz drei Verwaltungstypen unterschieden
werden: Staatsverwaltung, kommunale Selbstverwaltung und die sog. funktionale
Selbstverwaltung.4 Die Staatsverwaltung ist in erster Linie Verwaltung durch den eige-
nen Apparat des Staates/Landes (Organe, Behörden, Ämter). Als solche ist sie unmit-
telbare Staatsverwaltung und herkömmlich in drei hierarchisch aufgebaute Stufen
(Unter-, Mittel-, Oberstufe) gegliedert.5 Die Verwaltungsaufgaben des Staates (Landes)
können aber auch rechtlich selbstständigen Verwaltungseinheiten (Körperschaften,
Anstalten, Stiftungen) zur Erledigung übertragen sein. Es liegt dann mittelbare Staats-
verwaltung vor.

Den zweiten Verwaltungstyp stellt die kommunale Selbstverwaltung, im Wesentlichen
durch Gemeinden und Gemeindeverbände, dar. Ihre Merkmale sind verfassungsrecht-
lich vorgegeben (Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 49 u. 78 Abs. 2 LV). Als Erscheinungsformen
der funktionalen Selbstverwaltung lassen sich rechtsfähige Verwaltungsträger bezeich-
nen, die durch sachliche und persönliche Betroffenheit ihrer Mitglieder qualifizierte
Aufgaben eigenverantwortlich und weisungsfrei wahrnehmen und deren Leitungsor-
gane demokratisch legitimiert sind. Hierher rechnen etwa Kammern und Hochschu-
len.

Fasst man die mittelbare Staatsverwaltung als Hülse für jede nicht durch den
Staat/das Land selbst wahrgenommene Verwaltungstätigkeit auf, ist auch die kommu-
nale und funktionale Selbstverwaltung mittelbare Staatsverwaltung.6 Durch die mit-
telbare Staatsverwaltung im engeren Sinne (dazu Rn. 4) und im weiteren soeben ge-

1 Burgi, in: Erichsen/Pünder, § 8 Rn. 6.
2 Vgl. Maurer/Waldhoff, § 21 Rn. 6 u. 10; weiterführend u. krit. Krebs, in: HStR IV(2007), § 108 Rn. 41; Jes-

tedt, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. I, 2. Aufl.
2012, § 14 Rn. 21.

3 Maurer/Waldhoff, § 21 Rn. 11.
4 Zur letzteren Kluth, in: Wolff/Bachof, Bd. II, § 99.
5 Maurer/Waldhoff, § 22 Rn. 16 f.
6 So z. B. Maurer/Waldhoff, § 23 Rn. 1; Burgi (Fn. 1), Rn. 11.

§ 2 Grundlagen der Verwaltungsorganisation und des Verwaltungshandelns
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kennzeichneten Verständnis wird die Verwaltung mittels Schaffung rechtlich selbst-
ständiger Verwaltungsträger dezentralisiert.7

c) Elemente der Binnenorganisation der Verwaltungsträger. Das Landesrecht bezeich-
net die innerhalb der Verwaltungsträger im Einzelnen zuständigen Organisationsein-
heiten unterschiedlich und zum Teil ungenau. Am häufigsten sind die Bezeichnungen
Behörde und Amt, daneben finden sich gesetzesspezifische (herkömmliche) Benennun-
gen wie Polizeipräsidien (§§ 76 f. POG) und Struktur- und Genehmigungsdirektion
bzw. Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (§ 6 VwORG). Selten ist von Organen
die Rede (siehe aber § 28 Abs. 1 GemO, § 21 Abs. 1 LKO). Zuverlässige Vorstell-
ungen über die Bedeutung der Organisationselemente und ihrer Handlungsbefugnisse
im Innen- oder Außenverhältnis gewinnt man aus den Bezeichnungen allein nicht. Da-
zu bedarf es vielmehr eines Binnenorganisationsrasters, das an den Begriffen Organ
und Behörde festzumachen ist.

Verwaltungsträger bedürfen wie jede (teil-)rechtsfähige Organisation dauerhaft gebil-
deter Organisationseinheiten, die für sie handeln und ihre Zuständigkeiten wahrneh-
men. Diese Einheiten sind die Organe des Verwaltungsträgers und als solche vom
Wechsel der Inhaber (Organwalter) unabhängig.8 Je nach dem rechtlichen Zuschnitt
können Organe nur im Innenverhältnis des Verwaltungsträgers zuständig oder (auch)
zur Vornahme von Verwaltungshandlungen im Außenverhältnis befugt sein. Dement-
sprechend sind die beispielhaft erwähnten, unterschiedlich bezeichneten Organisati-
onseinheiten Organe des Landes bzw. der Gemeinden/Gemeindeverbände. Aber sie
sind nicht ohne Weiteres auch Behörden. Deren Charakteristikum, das sie zum Unter-
fall der Organe macht, ist die Befugnis, Verwaltungshandlungen im Außenverhältnis
wahrnehmen zu können. Im institutionell-organisatorischen Sinn kommt diese Eigen-
schaft – wiederum unabhängig von Bezeichnungen – allen staatlichen und nichtstaatli-
chen Organisationseinheiten zu, die zur Verwaltungsorganisation gehören9 und nach
einschlägigen Vorschriften zu Verwaltungsmaßnahmen im Außenverhältnis berufen
sind.10 Dabei kann zwischen Sonderverwaltungsbehörden und allgemeinen Verwal-
tungsbehörden unter dem Gesichtspunkt der sachlichen Zuständigkeit unterschieden
werden. Sonderverwaltungsbehörden sind solche, die nur für bestimmte, durch Gesetz
ausdrücklich zugewiesene Verwaltungsaufgaben zuständig sind, allgemeine Verwal-
tungsbehörden demgegenüber diejenigen Behörden, die die übrigen Aufgaben wahr-
nehmen (Negativdefinition).11 Die Zuständigkeit der allgemeinen Verwaltungsbehör-
den ist stets anzunehmen, wenn eine Zuweisung an Sonderverwaltungsbehörden nicht
gegeben ist. Die allgemeine Verwaltungsbehörde steht dementsprechend zur Verfü-
gung, um neue Aufgaben zu übernehmen.12

Behörden sind typischerweise in Abteilungen, Referate und Ämter untergliedert.13 Sol-
che Untergliederungen haben keine Außenzuständigkeiten. Davon abweichend be-
zeichnet die Gesetzgebung häufig Organisationseinheiten als Ämter, die in Wahrheit

7 Burgi (Fn. 1), Rn. 8.
8 Näher Maurer/Waldhoff, § 21 Rn. 19 ff.; Kluth (Fn. 4), Rn. 129 ff.
9 Burgi (Fn. 1), § 7 Rn. 13.

10 Maurer/Waldhoff, § 21 Rn. 32.
11 Maurer /Waldhoff, § 22 Rn. 15;Burgi (Fn. 1), § 9 Rn. 14.
12 Thieme, Verwaltungslehre, 4. Aufl. 1984, § 48 Rn. 279.
13 Maurer/Waldhoff, § 21 Rn. 36 f.
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(fachlich spezialisierte) Behörden oder, wie das Ordnungs- oder Bauamt, Abteilungen
von Behörden darstellen.14

Eine von der Einbindung in die Verwaltungsorganisation unabhängige funktionelle
Betrachtungsweise der Behörden ist für das Verwaltungsverfahren maßgebend: Da-
nach ist »jede Stelle«, die materiell gesehen »Aufgaben der öffentlichen Verwaltung«
wahrnimmt, Behörde (§ 2 LVwVfG). Behörden können somit im Einzelfall auch Orga-
ne der ersten und dritten Gewalt sein, ebenso Privatrechtssubjekte, die mit öffentlich-
rechtlichen Verwaltungsbefugnissen beliehen sind.

2. Aussagen der Landesverfassung. Sieht man von den Festlegungen zur Selbstverwal-
tung der kommunalen Gebietskörperschaften (Art. 49 f., 78 Abs. 2 LV) und der Hoch-
schulen (Art. 39 LV) ab, macht die Verfassung (vgl. auch § 1 Rn. 89), im Unterschied
zu anderen Landesrechten,15 keine Aussagen darüber, wer befugt ist, Verwaltungsein-
heiten zu schaffen, ihren Aufgabenbereich sachlich und örtlich zu bestimmen, die Bin-
nenorganisation und den Geschäftsablauf zu regeln und den Verwaltungssitz festzule-
gen. Die so umschriebene Organisationsgewalt16 steht auch in Rheinland-Pfalz weder
der Exekutive noch der Legislative allein zu. Sie ist vielmehr auf der Grundlage des
organisationsrechtlich zu konkretisierenden Gesetzesvorbehaltes zu verteilen.

Im Einzelnen ist die Konkretisierung kontrovers.17 Weitgehende Übereinstimmung be-
steht immerhin darüber, dass die Errichtung von Verwaltungsträgern (dazu Rn. 3) als
grundlegende, die Verwaltung dezentralisierende Maßnahme (dazu Rn. 6) einer ge-
setzlichen Grundlage bedarf. Gleiches gilt wegen des Eingriffscharakters und der
Grundrechtsrelevanz für die Errichtung von Behörden. Unter dem zuletzt genannten
Gesichtspunkt – der Schaffung neuer Behörden unter gleichzeitiger Aufhebung der Re-
gierungsbezirke – kann man die durch Gesetz vom 12.10.1999 beschlossene Reform
und Neuorganisation der Landesverwaltung sehen (weitere Einzelheiten Rn. 17 ff.),
wenngleich auch außerhalb des Gesetzesvorbehaltes liegende Gesichtspunkte die Ge-
setzesreform tragen: die öffentlichkeitswirksame und demokratische Fundierung einer
grundlegenden Veränderung der Landesverwaltung auf der Mittelstufe.

Außerhalb der Reichweite des Gesetzesvorbehaltes für Organisationsmaßnahmen ist
die Exekutive Trägerin der Organisationsgewalt, darf sie als Ausfluss ihrer verfas-
sungsrechtlichen Stellung »sie selbst« sein.18 Sie ist aber einem (punktuell zu handha-
benden) Zugriffsrecht des Landtages ausgesetzt – unter anderem bei Zuständigkeits-
und Organisationsveränderungen auf ministerieller Ebene (vgl. Art. 105 Abs. 2 LV).

3. Der Aufbau der unmittelbaren Landesverwaltung. Im Unterschied zur Verwaltung
mittels rechtlich selbstständiger Verwaltungsträger (insbes. Gemeinden/Gemeindever-
bände, sonstige Selbstverwaltungsträger), deren Organisation variiert und hier nicht

14 Burgi (Fn. 1), Rn. 30; Maure/Waldhoff, § 21 Rn. 37.
15 Entweder wird ein Organisationsgesetz verlangt oder die Landesverfassung gibt selbst Vorgaben betreffend

der Organisation vor: Art. 70 Abs. 1 BadWürttVerf.; Art. 77 Abs. 1 BayVerf.; Art. 67 BerlVerf.; Art. 96
Abs. 1 BrandbVerf.; Art. 129 HbgVerf.; Art. 70 Abs. 2 MVVerf.; Art. 56 Abs. 2 NdsVerf.; Art. 77 NRWVerf.;
Art. 116 SaarlVerf.; Art. 83 Abs. 1 SachsVerf.; Art. 86 Abs. 2 SachsAVerf.; Art. 45 Abs. 2 SchlHVerf.; Art. 90
ThürVerf. Ein detaillierter Überblick über organisationsrechtliche Gesetzesvorbehalte in den einzelnen Lan-
desverfassungen findet sich bei Kluth (Fn. 4), § 80 Rn. 133 ff. u. § 81 Rn. 36 ff.

16 Kluth (Fn. 4), § 81 Rn. 7 ff.
17 Kluth (Fn. 4), § 81 Rn. 22 ff.
18 Burgi (Fn. 1), Rn. 5.
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im Einzelnen darzustellen ist, weist die unmittelbare Landesverwaltung durch eigene
Organe/Behörden ein einheitliches dreistufiges Erscheinungsbild auf (wie bereits in
Rn. 4 erläutert).

a) Unterstufe. Auf der unteren Stufe sind einerseits die unteren Sonderbehörden, an-
dererseits die Behörden der allgemeinen Landesverwaltung angesiedelt. Zur Zeit gibt
es im Land etwa 120 untere Sonderbehörden, im Wesentlichen Finanzämter, Eichäm-
ter, Bergämter, Vermessungs- und Katasterämter, die Ämter für soziale Angelegenhei-
ten, die Forstämter und die im Zuge der Modernisierung der Agrarbehörden geschaf-
fenen Dienstleistungszentren Ländlicher Raum.19 Auf dem Gebiet der allgemeinen
Verwaltung treten die Landesbehörden der Unterstufe in Verknüpfung mit der kom-
munalen Ebene in Erscheinung, wobei prinzipiell zwei Modelle unterschieden werden
können.20 Beim ersten Modell sind die unteren Verwaltungsbehörden kommunalisiert,
das heißt die kreisfreien Städte (Stadtkreise), weitere Gemeinden ab einer bestimmten
Größe und die Landkreise für das Gebiet der übrigen Gemeinden nehmen die Aufga-
ben der allgemeinen Landesverwaltung wahr. Das zweite Modell sieht vor, dass außer-
halb der Zuständigkeit der kreisfreien Städte bzw. der großen kreisangehörigen Städte
für einen Teil der Aufgaben der Landesverwaltung die Landräte als untere Verwal-
tungsbehörde fungieren. Es handelt sich hier um einen Fall der Organleihe: Der Land-
rat als Organ des Verwaltungsträgers Landkreis nimmt nicht nur dessen Aufgaben
wahr, sondern handelt bezüglich staatlicher Verwaltungsaufgaben als Organ des Ver-
waltungsträgers Land, mit der Folge, dass sein diesbezügliches Handeln dem Land zu-
zurechnen ist.

Im Land Rheinland-Pfalz hat sich der Gesetzgeber für das letztgenannte Regelungs-
modell (dazu auch § 3 Rn. 18) entschieden: Gemäß § 55 Abs. 1 LKO ist »die Kreisver-
waltung (…) Verwaltungsbehörde des Landkreises und zugleich untere Behörde der
allgemeinen Landesverwaltung. Der Landrat ist dem Land für die ordnungsgemäße
Erledigung der Aufgaben der Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen
Landesverwaltung verantwortlich und unterliegt den Weisungen der vorgesetzten
Dienststellen.« § 55 Abs. 2 LKO regelt die Aufgaben der Kreisverwaltung als untere
Behörde der allgemeinen Landesverwaltung.

Beispiele:
n Verweigert etwa die Kreisverwaltung die Erteilung einer Baugenehmigung, so ist der Land-

kreis, vertreten durch den Landrat, im Wege einer Verpflichtungsklage zu verklagen, denn
gemäß der Vorschrift des § 58 Abs. 4 LBauO wird die Bauaufsicht als Auftragsangelegenheit
auch von den Landkreisen wahrgenommen.

n Anders sieht es aus, wenn eine kommunalaufsichtliche Aufgabe im Rahmen des § 55 Abs. 2
Nr. 1 LKO durch die Kreisverwaltung wahrgenommen wird. Es handelt das Land durch das
vom Landkreis geliehene Organ mit der Folge, dass eine Klage gegen das Land zu richten ist.

b) Mittelstufe. Auf der Mittelstufe bestanden zunächst fünf, seit 1.10.1968 mit In-
krafttreten des 2. Verwaltungsvereinfachungsgesetzes drei Regierungsbezirke
(Koblenz, Rheinhessen-Pfalz und Trier). Sie nahmen, soweit nicht Sonderbehörden zu-
ständig waren, im Sinne einer fachlichen Konzentration21 alle Angelegenheiten ihres

19 Die Behörden mit ihren Anschriften sind unter www.verwaltung.rlp.de abrufbar.
20 S. hierzu Burgi (Fn. 1), § 9 Rn. 17.
21 Burgi (Fn. 1), § 9 Rn. 16.
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jeweiligen Bezirkes wahr und unterstanden der Fachaufsicht des für die jeweilige An-
gelegenheit zuständigen Ministeriums. Das Landesgesetz zur Reform und Neuorgani-
sation der Landesverwaltung (VwORG) vom 12.10.199922 löste sie mit Wirkung zum
1.1.2000 mit dem Ziel auf, die Verwaltung zeitgemäßen Erfordernissen anzupassen,
sie zu vereinfachen, zu straffen und bürgerfreundlicher zu gestalten (§ 1 VwORG). Er-
richtet wurden stattdessen Verwaltungseinheiten, in denen die Verwaltungsaufgaben
nicht mehr regional, sondern funktional, nämlich nach ihrer fachlichen und verfah-
rensmäßigen Zusammengehörigkeit gebündelt sind. Zugleich wurden zahlreiche Son-
derbehörden in die neuen Bündelungsbehörden integriert.23

Drei Bündelungsbehörden sind entstanden: die Struktur- und Genehmigungsdirektio-
nen Nord und Süd für strukturrelevante Maßnahmen und komplexe Genehmigungs-
verfahren, deren Standorte Koblenz und Neustadt an der Weinstraße den industriellen
Schwerpunkten in Rheinland-Pfalz entsprechen24 (§§ 6 ff. VwORG); die Aufsichts-
und Dienstleistungsdirektion mit Sitz in Trier für die Kommunal- und Schulaufsicht
und Aufgaben mit besonderem Bürgerbezug (§ 10 VwORG); das Landesuntersu-
chungsamt mit Sitz in Koblenz zur Bündelung des in der Verwaltung benötigten tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Sachverstandes (§ 12 VwORG). Das VwORG qualifi-
ziert die Behörden als obere Landesbehörden. Dies erklärt sich eher aus dem Gegen-
satz zu »unteren« Verwaltungsbehörden als aus dem herkömmlichen Verständnis von
Oberbehörden. Als Oberbehörden gelten nämlich üblicherweise solche, die landesweit
für Spezialaufgaben zuständig sind und der Fachaufsicht der für die Spezialaufgaben
zuständigen obersten Landesbehörden (Ministerien) unterliegen.25 Die Struktur- und
Genehmigungsdirektionen sind demgegenüber nicht landesweit zuständig und unter-
liegen der Fachaufsicht verschiedener Ministerien je nach wahrgenommener Zustän-
digkeit. Letzteres gilt auch für die landesweit zuständige Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion (§ 11 Abs. 4, § 13 Abs. 3 VwORG).

c) Oberstufe. Auf der Oberstufe der unmittelbaren Landesverwaltung finden sich als
oberste Landesbehörden vor allem die Ministerien und der der Landesregierung ge-
genüber selbstständige, nur dem Gesetz unterworfene Rechnungshof.26 Daneben ge-
hören der Oberstufe Landesoberbehörden im soeben erwähnten herkömmlichen Sinne
an. Sie sind wie das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz oder das Landeskriminal-
amt Rheinland-Pfalz Sonderbehörden. Im Unterschied zu Bundesoberbehörden kön-
nen sie im Einzelfall über einen Verwaltungsunterbau in Form von unteren Sonderbe-
hörden verfügen.27 Dies trifft auf die Zentralstelle der Forstverwaltung in Neustadt
zu, der derzeit als untere Behörden 45 Forstämter nachgeordnet sind.

22 LG zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung (VwORG) v. 12.10.1999 (GVBl. S. 325). Vgl.
auch § 1 Rn. 24 zur Verfassungsgemäßheit der Reform im Hinblick auf Art. 78 Abs. 1 LV.

23 Zur Vorgeschichte Bitter, DÖV 1997, 855 ff.; Rüter, DÖV 1997, 908 ff.; Groß, in: Konzendorf, S. 53 ff.;
Lotz, DVP 1999, 413 ff. Zum Folgenden Hoegner/Groß, DÖV 2000, 1040 ff.

24 Vgl. Stadelmaier/Konzendorf, DÖV 2004, 729 (730).
25 Burgi (Fn. 1), § 9 Rn. 15; Maurer/Waldhoff, § 22 Rn. 19.
26 Die Rechtsstellung und die Aufgaben des Rechnungshofes sind in mehreren Gesetzen geregelt. Die Rechts-

stellung ist in Art. 120 Abs. 2 S. 2 LV sowie § 1 Abs. 1 RHG niedergelegt; die Aufgaben finden sich im We-
sentlichen in Art. 120 Abs. 2 S. 1 LV, §§ 88 ff. LHO, 2 RHG. Vgl. auch § 1 Rn. 29 u. 136.

27 Burgi (Fn. 1), § 9 Rn. 16.
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Oberste Lan-
desbehörden
(Oberstufe)

Ministerpräsident/Staatskanzlei
Ministerien (z.B.) Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur, Minis-
terium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung, Ministeri-
um der Finanzen, Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, Ministerium 
für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten

Obere Landes-
behörden
(Mittelstufe)

Fachaufsicht Fachaufsicht Fachaufsicht

Landesoberbehör- 
den ohne Verwal- 
tungsunterbau
(z.B. Landesunter- 
suchungsamt)

2 Struktur- und 
Genehmigungsdi- 
rektionen (Nord 
und Süd mit Sitz 
in Koblenz und 
Neustadt a. d. W.)

Aufsichts- und Dienstleis- 
tungsdirektion (überregional 
zuständige Behörde mit Sitz 
in Trier)

Unterstufe Untere Sonderbehörden 
(z. B. Dienstleistungs-
zentren Ländlicher 
Raum, Vermessungs- 
und Katasterämter

§ 55 LKO: Kreisverwal-
tung als untere Landes-
behörde

Fachaufsicht Fachaufsicht

Rechtsaufsicht
(Art. 28 Abs. 2 GG,
Art. 49 LVerf)

Kommunale Ge-
bietskörperschaf-
ten (wegen der 
Selbstverwal-
tungsgarantie 
nicht Teil der 
unmittelbaren 
Landesverwalt-
tung)

Zur Erläuterung: Die Rechtsaufsicht kennzeichnende Pfeile sind gestrichelt dargestellt.

4. Verwaltungsmodernisierung. a) Elemente im Landesgesetz zur Reform und Neuor-
ganisation der Landesverwaltung (VwORG). Das Landesgesetz zur Reform und Neu-
organisation der Landesverwaltung (Rn. 17) enthält über die Neustrukturierung der
Mittelinstanz hinaus weitere Regelungen, die auf die Modernisierung der Verwaltung
zielen. Zu diesen Zielen gehört die Erneuerung interner Entscheidungs- und Arbeits-
abläufe in der Verwaltung.28 § 2 VwORG begründet dementsprechend eine Pflicht
zum Einsatz geeigneter Systeme der Informations- und Kommunikationstechnik in der
Landesverwaltung. Der Einsatz ist zwar nicht zwingend von einer gesetzlichen Rege-
lung abhängig. Doch begründet – als eine Art Vorläufer zu §§ 71 a ff VwVfG (Rn. 26)
– § 2 VwORG einen Handlungsdruck zur adäquaten Behördenausstattung.29 Dem

28 Zu diesem Ziel Kluth (Fn. 4), § 79 Rn. 113; Stadelmaier/Konzendorf, DÖV 2004, 731 f.
29 Hoegner/Groß, DÖV 2000, 1042.
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gleichen Ziel dient die Bildung von Projektgruppen. § 3 VwORG sieht sie vor, soweit
mehrere Organisationseinheiten einer Landesbehörde oder mehrere Landesbehörden
an der Entscheidung über einen Antrag mitwirken und wenn hierdurch der Verfah-
rensablauf beschleunigt werden kann. Eine verfahrensabschließende Entscheidungs-
kompetenz kommt der Projektgruppe nicht zu, um die Verantwortlichkeit des fachlich
zuständigen Ministeriums nicht zu unterlaufen.30 Auch ergibt sich aus § 3 VwORG
kein subjektives Recht des Bürgers auf Bildung einer Projektgruppe. Der Aufgabenkri-
tik kommt in den Bemühungen um die Modernisierung der Verwaltung gleichfalls
eine zentrale Rolle zu: Es geht um die Bewertung der überkommenen Aufgabenvertei-
lung und darum, welche Aufgaben gebündelt dezentralen Verwaltungseinheiten (dazu
Rn. 6) überlassen oder entstaatlicht werden können. Die Reform der Mittelstufe (dazu
Rn. 17) ist ein Ergebnis dieser Aufgabenkritik.31 § 4 VwORG erklärt sie zur Dauer-
aufgabe mit turnusmäßiger Berichtspflicht der Landesregierung an den Landtag. Da-
hin gehende Schritte beschreiben das 1. Landesgesetz zur Kommunal- und Verwal-
tungsreform in Art. 1 (Grundsätze der Kommunal-und Verwaltungsreform) und das 2.
Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform (Aufgabenverlagerungen), bei-
de vom 28.9.2010.32

b) Errichtung von Landesbetrieben. aa) Allgemeine Gesichtspunkte: Ausdruck der
Verwaltungsmodernisierung ist ferner die Errichtung von Landesbetrieben, die kauf-
männisch geführt werden und für die besondere Regelungen der Haushaltsordnung
gelten.33 Eine Legaldefinition fehlt, im Unterschied etwa zur Rechtslage in Nordrhein-
Westfalen (§ 14 a LOG NW). Gleichwohl wird die Organisationsform in
Art. 116 Abs. 1 LV und §§ 26, 74, 87 LHO als bestehend vorausgesetzt. Die rechtliche
Aufarbeitung steht noch aus. Unter diesem Vorbehalt wird man festhalten können:
Landesbetriebe sind rechtlich unselbstständige, aber funktional verselbstständigte Tei-
le der Landesverwaltung, die der Verwaltung selbst oder dem Markt Dienstleistungen
oder Waren anbieten.34 Einstweilen sind sie nicht zur juristischen Person verselbst-
ständigt.35 Die Gefahr eines Steuerungsdefizits besteht deshalb nicht.36 Andererseits
eröffnet die funktionale Verselbstständigung Räume eigenverantwortlichen Verwal-
tens, flankiert durch die haushaltsrechtliche Sonderstellung (§ 26 LHO). Im Ergebnis
liegt somit bei den Landesbetrieben auch keine formelle oder materielle Privatisie-
rung37 vor. Sie sind nach wie vor Verwaltungseinheiten des Landes. Bei entsprechen-
der Aufgabenzuweisung ist ein Landesbetrieb deshalb auch als Behörde denkbar.

bb) Aufgabenspektrum und Ausgestaltung ausgewählter Landesbetriebe: Landesbe-
triebe im vorbezeichneten Sinne sind der Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstra-
ßen (BLAW), Landesbetrieb Daten und Information (LDI), der Landesbetrieb Mobili-

30 Vgl. dazu MinBl. 2000 S. 3 ff., 12 ff.; Hoegner/Groß, DÖV 2000, 1042.
31 Dazu Kluth (Fn. 4), § 79 Rn. 147 ff.; Hoegner/Groß, DÖV 2000, 1043.
32 GVBl S. 272 bzw. S. 280; dazu LT-Drucks. 15/4489, S. 34 f.
33 Kluth(Fn. 4), § 79 Rn. 149; Mann, Die öffentlich-rechtliche Gesellschaft, 2002, S. 100.
34 Zum Ganzen Kluth (Fn. 4), § 79 Rn. 149; M. Meinert, Grenzen und Chancen der Organisationsform »Lan-

desbetrieb« nach § 26 LHO, Diss. Potsdam 2006 (abrufbar unter: http://publishup.uni-potsdam.de/opus4-
ubp/files/1097/meinert_diss.pdf).

35 Trzaskalik, in: G/C, Art. 116 Rn. 10; anders Stadelmaier/Konzendorf, DÖV 2004, 730, die von rechtlicher
Selbstständigkeit ausgehen.

36 Dazu Burgi, NWVBl. 2001, 1 (4).
37 Zu dieser Burgi (Fn. 1), § 10 Rn. 7 ff.
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tät (vormals Landesbetrieb Straßen und Verkehr, LSV) und der Landesbetrieb Liegen-
schafts- und Baubetreuung (LBB), aber auch die ehemalige Landesforstverwaltung als
Landesbetrieb Landesforsten Rheinland-Pfalz, der Landesbetrieb Philharmonisches
Staatsorchester Mainz, die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, und das Staatsorches-
ter Rheinische Philharmonie in Koblenz.38

Als gemeinsamer Nenner der Aufgaben sind im Wesentlichen Dienstleistungen hervor-
zuheben, wie der Blick in die Errichtungsgesetze ergibt. So ist der Landesbetrieb Da-
ten und Information (LDI) dazu angehalten, »insb. (…) die Behörden, Gerichte und
Stellen des Landes bei der Planung und dem Betrieb von IT-Systemen, -verfahren und
-einrichtungen« zu beraten und zu unterstützen (§ 1 Abs. 2 S. 2 (LDIG). Die Erbrin-
gung der Dienstleistung erfolgt somit verwaltungsintern. Das Landesgesetz über die
Errichtung des Landesbetriebes Straßen und Verkehr sieht vor, dass dieser die bisheri-
gen Aufgaben des Landesamtes für Straßen und Verkehr übernimmt (§ 1 Abs. 1 LS-
VG) und das Landesamt nebst nachgeordneten Behörden dem Landesbetrieb zugewie-
sen wird (§ 1 Abs. 2 LSVG). Aufgabenschwerpunkt ist damit die Betreuung (die Pla-
nung, der Bau und die Unterhaltung) des rheinland-pfälzischen Straßennetzes. Außer-
dem ist der Landesbetrieb obere Straßenbaubehörde (§ 49 Abs. 2 LStrG) und untere
Straßenbaubehörde für Straßen in der Baulast des Bundes, des Landes und der Land-
kreise (§ 49 Abs. 3 Nr. 1 LStrG). Dem Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreu-
ung, am 1.1.1998 aus der Staatsbauverwaltung hervorgegangen, obliegt neben der Sa-
nierung und Vorbereitung der Umnutzung von Verwaltungsgebäuden der Verkauf
nicht mehr benötigter Liegenschaften an Private. Neben der Bestimmung der Aufga-
ben des Landesbetriebes finden sich in einschlägigen Vorschriften Aussagen zur
Dienst- und Fachaufsicht, zum Erlass einer Betriebssatzung oder zur Bildung eines
Beirates (so zur Beratung und Unterstützung der Geschäftsführung des Landesbetrie-
bes Daten und Information).

Verwaltungshandeln
1. Informationsverwaltung. Eine kaum zu unterschätzende Bedeutung für das Verwal-
tungshandeln haben hinreichende Informationen. Die Verwaltung bedarf ihrer, um ge-
setzeskonform, effektiv und bürgernah handeln zu können, Private zur Wahrung und
Kenntnis ihrer verwaltungsbezogenen Rechte und Pflichten. Auf diesem Hintergrund
sind Ansätze eines »Informationsverwaltungsrechts« zu beobachten,39 die auch das
Landesrecht erfasst haben. Dabei geht es nicht mehr allein um den von konkreten Ver-
waltungsverfahren (unten 2.) unabhängigen individualrechtlichen Zugang zu amtli-
chen Informationen, den das Land nach dem Vorbild des Informationsfreiheitsgesetz
des Bundes (Sart. Nr. 113) zunächst eröffnet hatte.40 Vielmehr hat das Land inzwi-
schen den voraussetzungslosen Anspruch auf Zugang zu den bei der Verwaltung vor-
handenen Informationen um eine aktive Informationspflicht erweitert. Die Verwal-

IV.

38 S. dazu etwa das LG über die Errichtung des Landesbetriebes Daten und Information v. 16.12.2002 (GVBl.
S. 496, BS 200–1); das LG über die Errichtung des Landesbetriebes Straßen und Verkehr v. 18.12.2001
(GVBl. S. 303, BS 200–7); zur Bezeichnungsänderung vgl. Art. 1 des G v. 22.12.2008 (GVBl. S. 317), u.
www.hafenbetriebe-ludwigshafen.de, www.ldi.rlp.de, www.wald-rlp.de, www.lbm.rlp.de, www.lbbnet.de,
www.rheinische-philharmonie.de, www.staatsphilharmonie.de.

39 Dazu Ehlers, in: Ehlers/Pünder, § 1 Rn. 76.
40 LG über die Freiheit des Zugangs zu Informationen v. 26.11.2008 (GVBl. S. 296).
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